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Familiennachzug gescheitert, humanitäres Visum 
bewilligt – trotz diverser Hürden kann gefährdete 
Familie einreisen

Fall 344/25.09.2019

«Nawid» wurde im Februar 2016 in der Schweiz vorläufig aufgenommen. Da sich seine Ehefrau «Nesrin» und 
die gemeinsamen Kinder aufgrund von brutalen Angriffen der Taliban im Osten Afghanistans in einer äusserst 
gefährlichen Lage befanden, stellte «Nawid» im März 2018 ein Gesuch um Familiennachzug. Nachdem dieses 
abgelehnt worden war, stellte er ein Gesuch um humanitäre Visa. Dieses hiess das Staatssekretariat für 
Migration (SEM) nach einer Vorabklärung gut. Trotz erschwertem Zugang zur Botschaft in Pakistan konnte die 
Familie schlussendlich in die Schweiz einreisen.

Personen Jg. M/W Land Status Aufenthalt

Nawid 1988 M Afghanistan F Vorläufig Aufgenommene

Nesrin 1990 W Afghanistan F Vorläufig Aufgenommene

Kind 1 0  Afghanistan F Vorläufig Aufgenommene

Kind 2 0  Afghanistan F Vorläufig Aufgenommene

Aufzuwerfende Fragen und Kritik 
• Personen wie «Nawid», die in der Schweiz vorläufig aufgenommen wurden, können ihre Ehegatten und ledige 

Kinder unter 18 Jahren frühestens drei Jahre nach der Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachziehen. 
Zusätzliche Kriterien sind, dass sie mit diesen zusammenwohnen, eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden ist, 
die Familie nicht auf Sozialhilfe angewiesen ist, sie sich in der gesprochenen Landessprache verständigen 
können und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen bezieht oder wegen des 
Familiennachzugs beziehen könnte (Art. 85 Abs. 7 AIG). Diese hohen Anforderungen zeigen, dass es für 
vorläufig aufgenommene Personen schwierig ist, Angehörige in einer akuten Gefährdungssituation via 
Familiennachzug in die Schweiz zu bringen. Dass in solchen Notsituationen die Möglichkeit besteht, ein 
humanitäres Visum zu beantragen, ist positiv. Personen, denen das humanitäre Visum jedoch verweigert wird, 
bleibt nichts anderes übrig als die Dreijahresfrist abwarten.

• Da das Schweizerische Kooperationsbüro in Afghanistan keine Visa für die Schweiz ausstellt und die Botschaft 
in Pakistan für die Visumsgesuche zuständig ist, müssen Personen aus Afghanistan in der Regel eine 
gefährliche Reise auf sich nehmen, um ein Gesuch zu stellen. Selbst Personen mit einer positiven Vorabklärung 
müssen nach Pakistan reisen. Wie der vorliegende Fall zeigt, kann der Zugang zur Botschaft auch für diese 
Personen erschwert sein da es kompliziert ist, einen Termin bei der Vertretung zu erhalten. Dies führt dazu, dass 
Betroffene wie «Nesrin» und die zwei Kinder trotz der positiven Vorabklärung noch drei Monate auf die Einreise 
in die Schweiz warteten. In der Zwischenzeit mussten sie in der Notsituation ausharren und befanden sich in 
einer prekären Lebenssituation in Islamabad.

Chronologie

2016 Vorläufige Aufnahme «Nawid» (Feb.)
2018 Gesuch um Familiennachzug (März), Ablehnung durch Staatssekretariat für Migration (SEM) (Juli), Gesuch um 
humanitäre Visa (Aug.), Vorabklärung SEM (Nov.)
2019 Einreise (Feb.)

Verfahrensstatus:

Datum Bemerkungen Status +-

Aug 2019
- Feb 2019

Gesuch hum. Visum SEM F Vorläufig Aufgenommene
 ü

Mär 2019
- Jul 2019

Gesuch um Familiennachzug SEM F Vorläufig Aufgenommene
 û
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Gesetzliche Grundlagen:

AIG ab 1.1.2019 AIG Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration. 
Vormals AuG Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer

Art. 85 Ausgestaltung der vorläufigen Aufnahme

VEV Verordnung über die Einreise und die Visumerteilung

Art. 4 Einreisevoraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt

Stichworte:
Einreise, Einreisevoraussetzungen, Visa

Familie, Familiennachzug

Beschreibung des Falls 

«Nawid» flüchtete aus Afghanistan und wurde im Februar 2016 in der Schweiz vorläufig aufgenommen. Da sich seine 
Ehefrau und seine zwei Kinder in Afghanistan in grosser Gefahr befanden, stellte «Nawid» im März 2018 ein Gesuch 
um Familiennachzug. Dies obwohl er die gesetzlichen Vorgaben an den Familiennachzug, wie die Wartefrist von drei 
Jahren, noch nicht erfüllen konnte (Art. 85 Abs. 7 AIG). Das Gesuch wurde im Juli 2018 vom Staatssekretariat für 
Migration (SEM) abgewiesen.

Im August 2018 stellte «Nawid» deshalb ein Gesuch um humanitäre Visa für seine Ehefrau «Nesrin» und die zwei 
gemeinsamen Kinder. Eine Einreise im Rahmen eines Visums aus humanitären Gründen kann bewilligt werden, wenn 
aufgrund eines Einzelfalls davon ausgegangen werden muss, dass eine Person in ihrem Heimat- oder Herkunftsstaat 
unmittelbar, ernsthaft und konkret an Leib und Leben gefährdet ist (Art. 4 Abs. 2 VEV). Um ein Visum zu erhalten, 
müssen sich Betroffene in einer besonderen Notsituation, die ein Eingreifen der Behörden zwingend erforderlich 
macht, befinden (Weisung SEM). «Nawid» schilderte, dass seine Familie zu diesem Zeitpunkt bei einem Verwandten 
im Osten Afghanistans wohnte, da sie aufgrund von seinen Problemen ihr Heimatdorf verlassen mussten. Am Wohnort 
der Familie komme es regelmässig zu brutalen Angriffen der Taliban, die das Gebiet kontrollieren. Da die Familie keine 
Verwandten in einem anderen Landesteil oder, abgesehen von «Nawid», in einem Nachbarland hatten, gab es für die 
Familie keinen alternativen Ort um sich zu schützen.

«Nawid» schilderte, dass seit Anfang 2018 die Gewalt der Taliban stark zugenommen habe und Zivilpersonen, auch 
Frauen und Kinder, fast wöchentlich wahllos auf der Strasse erschossen wurden. Aufgrund dieser gefährlichen 
Situation mache er sich grosse Sorgen um seine Familie. Er reichte mehrere Zeitungsartikel und aktuelle Fotos ein, die 
die schlechte Sicherheitslage in der Region aufzeigten. Da es in Afghanistan nur ein Kooperationsbüro der 
schweizerischen Botschaft gibt, müssen betroffene Personen für ein Gesuch um humanitäre Visa nach Pakistan 
gehen. Aufgrund der gefährlichen Situation sei es für «Nesrin» und die Kinder aber nicht möglich, nach Pakistan zu 
reisen, um dort auf der Schweizer Botschaft ein Gesuch um humanitäre Visa zu beantragen. Aufgrund der dringlichen 
Lage ersuchte «Nawids» Rechtsvertretung (RV) daher das SEM, das Gesuch zu prüfen und gutzuheissen.

Im November 2018 hiess das SEM im Sinne einer Vorabklärung und einer ersten Prüfung der Anliegen das Gesuch 
gut. Das SEM wies «Nesrin» und ihre Kinder an, sich an die Schweizer Vertretung in Pakistan für die formellen Schritte 
der Visumsanträge zu wenden und auf die positive Vorabklärung Bezug zu nehmen. Daraufhin reiste die Familie 
Anfang Dezember 2018 nach Pakistan und versuchte, einen Termin bei der Botschaft zu erhalten.

Gemäss der RV war es trotz der positiven Vorabklärung mühsam, Informationen zur Terminvereinbarung bei der 
Botschaft in Islamabad zu erhalten und somit bei der Vertretung vorsprechen zu können. «Nesrin» und ihren Kindern 
wurde mitgeteilt, dass die Botschaft für einen Termin Informationen aus der Schweiz benötige. Daraufhin verwies die 
RV auf die positive Vorabklärung des SEM. Trotzdem schätzte die Botschaft in der folgenden E-Mail die 
Erfolgschancen auf humanitäre Visa als gering ein. Die Betroffenen seien nicht unmittelbar, ernsthaft und konkret an 
Leib und Leben gefährdet. Nach erneuter Anfrage, mehreren Briefwechseln und mehreren Nachhaken per E-Mail 
gelang es schlussendlich Ende Januar 2019, einen Termin für die betroffene Familie zu erhalten. Diese 
Schwierigkeiten verlängerten die Wartezeit auf die humanitären Visa. Zudem befand sich die Familie in einer 
schwierigen Lage, da sie sich den Aufenthalt in Islamabad kaum leisten konnte. Anfangs Februar konnte die Mutter mit 
ihren Kindern in die Schweiz einreisen.
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